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Schutz erweitert | Lesezeit 3 Minuten

AKTUELLES

Diskriminierungsschutz gilt auch fir Eltern von
Kindern mit Behinderung

Der Europadische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass Eltern von Kindern mit Behinderung vor
Benachteiligungen am Arbeitsplatz geschiitzt sind. Auch wenn die Eltern selbst nicht behindert
sind, diirfen sie nicht indirekt schlechter behandelt werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeits-
bedingungen so zu gestalten, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege eines behinderten Kindes

moglich ist (Urt. v. 11.9.2025, Az. C-38/24).

Der Fall: Eine Mitarbeiterin in einem Bahnhof war als Stati-
onsaufsicht tatig. Da sie ihren schwerbehinderten Sohn pfle-
gen musste, bat sie mehrfach darum, dauerhaft auf einen
Arbeitsplatz mit festen Arbeitszeiten versetzt zu werden. Der
Arbeitgeber stimmte zeitweise kurzfristig zu, verweigerte je-
doch eine dauerhafte Losung.

Die Arbeitnehmerin legte gegen die Entscheidung Klage bei
italienischen Gerichten ein. Der Kassationsgerichtshof in Ita-
lien legte den Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung vor, um
zu klaren, ob die europdische Gleichbehandlungsrichtlinie
auch Eltern schiitzt, die aufgrund der Pflege eines behinder-
ten Kindes Nachteile am Arbeitsplatz erleiden.

Das Urteil: Der EuGH stellte klar, dass das Diskriminierungs-
verbot wegen einer Behinderung weit auszulegen ist. Be-
reits 2008 hatte der EuGH entschieden, dass , Mitdiskrimi-
nierung” verboten ist. Diese Grundsatze gelten auch dann,
wenn Eltern Nachteile erfahren, weil sie fiir ihr Kind mit Be-
hinderung sorgen mussen.

Die Richter flihrten aus, dass sowohl die EU-Grundrech-
techarta als auch die UN-Behindertenrechtskonvention
vorschreiben, Menschen mit Behinderungen wirksam ein-
zubeziehen. Daraus folgt, dass auch deren Familien nicht
benachteiligt werden diirfen. Arbeitgeber miissen angemes-
sene Anpassungen vornehmen, solange diese fiir das Unter-
nehmen keine unzumutbare Belastung darstellen. Ob dies
im konkreten Fall zutrifft, ist durch das nationale Gericht zu
priifen.

Die Entscheidung verdeutlicht: Wer Antrage von Eltern auf
flexible Arbeitszeiten oder andere Anpassungen pauschal
ablehnt, handelt diskriminierend und riskiert rechtliche Kon-
sequenzen.

7 Handlungsempfehlungen fiir Sie als
Schwerbehindertenvertretung

1. Antréage priifen: Unterstiitzen Sie Beschaftigte, die ein
Kind mit Behinderung pflegen, indem Sie Antrage sorg-
faltig prifen und ggf. auf Umsetzung dréngen.

2. Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner mit Be-
hinderung: Auch hier greift der Diskriminierungsschutz.
Wenn ein Arbeitnehmer Nachteile erfahrt, weil er einen
behinderten Partner pflegt (z. B. Arbeitszeitflexibilitat,

Versetzung), kann dies ebenfalls eine unzulassige , Mit-
diskriminierung” darstellen.

3. Eltern oder andere Angehdrige: Auch wenn die Pflege
oder Betreuung eines behinderten Angehérigen zu
Benachteiligungen im Betrieb fiihrt, kann der Schutz
gelten.

4. Dokumentation: Halten Sie fest, welche Anpassungen
maglich sind und welche aus betrieblichen Griinden
nicht umgesetzt werden kénnen.

5. Flexible Losungen entwickeln: Arbeiten Sie aktiv an
Schichtplanen, Teilzeitmodellen oder Homeoffice-Op-
tionen mit.

6. Friihzeitige Einbindung: Beziehen Sie Betriebsrat oder
Personalrat rechtzeitig ein, um Konflikte zu vermeiden.

7. Pauschale Ablehnungen vermeiden: Jede pauschale
Verweigerung kann schnell als Diskriminierung bewer-
tet werden.

1 WICHTIG

Einzelfallpriifung

Die Priifung erfolgt immer individuell. Arbeitgeber miis-
sen abwagen, welche Anpassungen moglich sind, ohne
dass eine unzumutbare betriebliche Belastung entsteht.

Die Beriicksichtigung der oben genannten Punkte hilft, die
Rechte der Beschaftigten zu wahren sowie Konflikte zu ver-
meiden, und zeigt das Verantwortungsbewusstsein der SBV
gegenliber Mitarbeitenden, die Familie und Beruf miteinan-
der vereinbaren miissen.

= FAZIT

Schutz erweitert

Das EuGH-Urteil erweitert den Diskriminierungsschutz
deutlich. Eltern, die ein Kind mit Behinderung versor-

gen, diirfen am Arbeitsplatz nicht benachteiligt werden.
Arbeitgeber miissen beriicksichtigen, dass diese Beschaf-
tigten besondere Unterstiitzung benotigen. Fiir die Praxis
bedeutet dies: Ablehnungen sollten individuell begriin-
det, transparent und sachlich sein und nur in Ausnahme-
fallen erfolgen.
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URTEIL

Weihnachtsgeld und Streik | Lesezeit 3 Minuten

Wann die Kiurzung von Sonderzahlungen bei einem
Streik rechtlich zulassig ist

Das Arbeitsgericht Offenbach am Main hat entschieden, dass Arbeitgeber unter bestimmten Be-
dingungen das Weihnachtsgeld kiirzen diirfen, wenn Beschaftigte an einem Streik teilnehmen. Die
Entscheidung verdeutlicht, dass Fehlzeiten durch Streiks nicht automatisch folgenlos bleiben. Ent-
scheidend ist dabei, dass eine klare und neutrale Regelung im Betrieb existiert, die fiir alle Mitarbei-
ter gleichermaBen gilt (Urt. v. 28.8.2025, Az. 10 Ca 57/25).

Der Fall: Im Betrieb des Arbeitgebers existierte eine Be-
triebsvereinbarung, die vorsah, dass Sonderzahlungen wie
das Weihnachtsgeld bei allen Arten von Fehlzeiten gekiirzt
werden konnen. Einige Beschaftigte nahmen an Streiks teil
und blieben an einzelnen Arbeitstagen der Arbeit fern. Der
Arbeitgeber rechnete diese Tage wie andere Abwesenheiten
an und kiirzte das Weihnachtsgeld der betroffenen Mitarbei-
ter jeweils um ein Sechzigstel pro Streiktag.

Ein Arbeitnehmer erhob daraufhin Klage. Er argumentierte,
dass die Kiirzung sein Streikrecht unzuldssig einschranke
und somit rechtswidrig sei. Nach seiner Auffassung sei der
Arbeitgeber nicht berechtigt, aufgrund der Teilnahme an ei-
nem legalen Arbeitskampf das Weihnachtsgeld zu mindern.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht wies die Klage zuriick. Nach
Ansicht der Richter war die Kiirzung des Weihnachtsgeldes
zulassig, weil die Betriebsvereinbarung eine allgemeine
Regelung fiir Fehlzeiten enthielt. Diese Regelung galt un-
abhangig davon, ob die Abwesenheit durch Krankheit, un-
bezahlten Urlaub oder Streik verursacht wurde.

Die Richter stellten klar, dass die Kiirzung nicht als unzulas-
sige Bestrafung zu werten sei. Die Reduzierung um jeweils
ein Sechzigstel pro Streiktag sei rechtlich zulassig, solange
die Regelung neutral und fiir alle Mitarbeiter gleichermafBen
angewendet werde. Die Entscheidung betont, dass Transpa-
renz und Gleichbehandlung entscheidend sind, um rechtli-
che Probleme zu vermeiden.

Ohne eine solche neutrale Regelung ware eine Kiirzung des
Weihnachtsgeldes bei Streik nicht erlaubt. Entscheidend fiir
die RechtmaBigkeit ist also die sachliche, gleiche und nach-
vollziehbare Anwendung der Vereinbarung.

© MEIN TIPP

Regelungen priifen

Priifen Sie Betriebsvereinbarungen oder Tarifregelungen
zu Sonderzahlungen auf ihre Neutralitat und Transpa-
renz. Stellen Sie sicher, dass alle Arten von Fehlzeiten ab-
gedeckt sind und diese nicht zur Entgeltminderung fiih-
ren konnen. Auch ein Blick in die Arbeitsvertrage kann
hilfreich sein, denn auch dort kdnnen Kiirzungsmoglich-
keiten vereinbart werden.
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Das sollten Sie noch tun:

e Informieren Sie schwerbehinderte und andere Beschaf-
tigte rechtzeitig, wie sich Abwesenheiten — einschlieB-
lich Streikteilnahme — auf Sonderzahlungen auswirken
konnen.

e Achten Sie darauf, dass Abwesenheiten sachlich und
nachvollziehbar erfasst werden, um spateren Streitig-
keiten vorzubeugen.

e Unterstiitzen Sie die Kommunikation zwischen Arbeit-
geber und Belegschaft, um eine einheitliche Umsetzung
der Regelungen zu gewahrleisten.

¢ Besondere Situationen, etwa langere krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten in Kombination mit Streik, sollten im
Einzelfall gepriift werden, um Diskriminierungen oder
Benachteiligungen zu vermeiden.

o Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten wissen, dass
eine Klirzung nur zuldssig ist, wenn eine neutrale Be-
triebsvereinbarung existiert. Eine einseitige Kiirzung
ohne Vereinbarung ware rechtswidrig.

= FAZIT

Kiirzungen in Ausnahmefallen moglich

Das Urteil zeigt deutlich, dass Arbeitgeber Sonderzah-
lungen wie das Weihnachtsgeld kiirzen diirfen, wenn
Beschéftigte wegen Streik fehlen — allerdings nur unter
bestimmten Voraussetzungen. Entscheidend ist eine neu-
trale, transparente und fiir alle Mitarbeiter geltende Re-
gelung, wie sie in einer Betriebsvereinbarung getroffen
werden kann.




gewinnen

WISSENSWERT

Achtsamkeit und Selbstfiirsorge in der SBV-Arbeit | Lesezeit 3 Minuten

Wie Sie als Vertrauensperson der
Schwerbehindertenvertretung neue Energie

Engagement fiir andere kostet Kraft. Als Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung sind
Sie oft erste Ansprechperson, Vermittler, Ratgeber, Seelsorger und Kampfer zugleich. Sie héren Sor-
gen, fihren schwierige Gesprache, vertreten Interessen, schreiben Stellungnahmen und setzen sich
fiir Barrierefreiheit und Gerechtigkeit ein. Das ist eine Aufgabe, die viel Sinn stiftet — aber auch an

die eigenen Grenzen fiihren kann.

Wenn der Akku leer ist, wenn Sie die Gedanken nicht mehr
abschalten kénnen und der Druck steigt, ist es Zeit, innezu-
halten. Lesen Sie, wie Sie bewusst neue Energie gewinnen,
lhre Balance wiederfinden und langfristig gesund und wirk-
sam bleiben konnen.

1. Erkennen, wann es zu viel wird

Oft merken Sie erst spét, dass die Belastung wachst. Kleine
Anzeichen, wie standige Midigkeit, Reizbarkeit oder Kon-
zentrationsprobleme, werden leicht (ibergangen. Doch wer
immer nur funktioniert, verliert mit der Zeit die Freude an
der Arbeit.

Achten Sie auf Ihre eigenen Signale: Schlafprobleme, An-
triebslosigkeit oder das Gefiihl, ,ausgebrannt” zu sein, sind
Warnzeichen. Sich das einzugestehen, ist kein Zeichen von
Schwache, sondern von Starke. Nur wer die eigene Erschop-
fung erkennt, kann aktiv etwas dagegen tun.

2. Grenzen setzen — ohne schlechtes Gewissen

Als Vertrauensperson wollen Sie helfen. Doch Sie miissen
nicht immer sofort erreichbar sein oder jedes Problem al-
lein I6sen. Lernen Sie, Nein zu sagen, wenn es zu viel wird.
Vereinbaren Sie klare Zeiten, in denen Sie ansprechbar sind,
und Zeiten, in denen Sie sich erholen.

Wenn Sie lhre Grenzen wahren, schaffen Sie auch fiir an-
dere ein gutes Vorbild: Selbstflirsorge ist Teil professioneller
Arbeit der Schwerbehindertenvertretung. Sie zeigt, dass En-
gagement und Gesundheit zusammengehdren.

3. Energiequellen bewusst nutzen

Energie kehrt nicht automatisch zuriick. Sie missen ihr Raum
geben. Uberlegen Sie, was Ihnen guttut: Bewegung, Natur,
Musik, ein gutes Gesprach oder schlicht Ruhe. Planen Sie
diese Momente fest in Ihren Alltag ein, so selbstverstandlich
wie eine Besprechung.

Manche Vertrauenspersonen berichten, dass kurze Pausen
wahrend des Arbeitstags — etwa ein Spaziergang oder be-
wusstes Atmen — helfen, den Kopf frei zu bekommen. Auch
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schwerbe-
hindertenvertretung kann entlasten: Wer verstanden wird,
tragt weniger allein.

4. Unterstiitzung annehmen

Sie missen nicht alles selbst stemmen. Holen Sie sich Unter-
stlitzung von anderen Stellen — von der Personalvertretung,
der Dienststellenleitung oder dem Integrationsamt. Nutzen
Sie Fortbildungen und Supervision, um Ihre berufliche Rolle
zu reflektieren und neue Kraft fiir Ihre wichtigen Aufgaben
zu schopfen.

Oft hilft auch der Austausch im Netzwerk der Schwerbe-
hindertenvertretungen: Zu horen, dass andere ahnliche Er-
fahrungen machen, relativiert den Druck und starkt die Ge-
meinschaft.

5. Arbeit strukturieren und Prioritaten setzen

Dauerstress entsteht oft, wenn viele Aufgaben gleichzeitig
anstehen. Eine klare Struktur hilft, Energie zu sparen und
organisiert die Aufgaben anzugehen. Uberlegen Sie: Was
ist heute wirklich wichtig? Was kann warten? Schreiben Sie
Ihre Aufgaben auf, ordnen Sie sie nach Dringlichkeit und pla-
nen Sie bewusst Pausen ein.

So behalten Sie den Uberblick und verhindern, dass Sie sich
in Details verlieren. Kleine Erfolge sichtbar zu machen, etwa
durch eine einfache Liste erledigter Aufgaben, kann zusatz-
lich motivieren.

6. Die eigene Haltung iiberpriifen

Nicht jede schwierige Situation lasst sich sofort I6sen. Als
Schwerbehindertenvertretung konnen Sie viel bewirken,
aber Sie tragen nicht die Verantwortung fiir alles, was im
Betrieb geschieht. Machen Sie sich das gerade in stressigen
Zeiten immer wieder bewusst.

= FAZIT

Achtsam sein

Wer sich um andere kiimmert, darf sich selbst nicht ver-

gessen. Achten Sie auf lhre Grenzen, gonnen Sie sich Pau-
sen und suchen Sie den Austausch mit anderen. Energie
zuriickzugewinnen, heiBt nicht, weniger engagiert zu
sein, sondern kliiger mit den eigenen Kraften umzuge-
hen.
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Barrieren abbauen — Chancen schaffen | Lesezeit 9 Minuten

Rechtzeitig flir angepasste Arbeitsplatze sorgen:
Das konnen und sollten Sie als SBV tun

Viele Probleme entstehen, weil zu spat gehandelt wird. Das gilt besonders dann, wenn der Ar-
beitsplatz nicht (mehr) zu den gesundheitlichen Voraussetzungen eines Menschen mit Behinderung
passt. Als Schwerbehindertenvertretung haben Sie die Aufgabe — und das Recht -, friihzeitig einzu-
schreiten, bevor aus kleinen Schwierigkeiten gravierende Einschrankungen werden.

Dieser Beitrag zeigt lhnen, wie Sie Arbeitsplatzanpassungen
rechtzeitig erkennen, welche rechtlichen Grundlagen Sie
nutzen konnen und wie Sie lhre Interessen durchsetzen —
auch dann, wenn die Arbeitgeberseite zogert oder Kosten
anfiihrt. Sie erfahren auBerdem, welche Hilfen es gibt, wie
Sie Verbiindete gewinnen und welche Fehler Sie unbedingt
vermeiden sollten.

Frithzeitig handeln: Warum Timing alles ist

Viele Arbeitgeber reagieren erst dann, wenn Probleme of-
fen zutage treten: wenn Fehlzeiten zunehmen, Beschwerden
laut werden oder technische Einschrankungen offensichtlich
sind. Fiir die betroffene Person ist es dann oft zu spat. In
jedem Fall steigt der Leidensdruck und das Vertrauen in die
Fursorge des Arbeitgebers sinkt.

Deshalb gilt fiir Sie als Schwerbehindertenvertretung: Han-
deln Sie, bevor etwas passiert. Friihzeitige Arbeitsplatzan-
passung bedeutet Pravention im besten Sinne. Und Praven-
tion spart nicht nur Leid, sondern auch Geld.

Wenn Sie bemerken, dass ein Kollege oder eine Kollegin den
Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Griinden nur noch einge-
schrankt nutzen kann, sollten Sie sofort das Gesprach su-
chen — sowohl mit der betroffenen Person als auch mit der
Personalabteilung.

Rechtliche Grundlagen: lhre starken Argumente

lhr Anspruch auf Mitwirkung ergibt sich aus mehreren Vor-
schriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Besonders wichtig sind:

® § 164 Abs. 4 SGB IX: Arbeitgeber miissen Arbeitsplatze
behinderungsgerecht gestalten. Dazu gehoren techni-
sche, organisatorische und personelle MaBnahmen.

® § 167 Abs. 2 SGB IX: Beim betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) kdnnen und sollen MaB-
nahmen zur Anpassung des Arbeitsplatzes besprochen
werden.

® § 178 Abs. 2 und 3 SGB IX: Die Schwerbehindertenver-
tretung ist friihzeitig und umfassend zu unterrichten
und anzuhdren, wenn es um die Arbeitsbedingungen
schwerbehinderter Menschen geht.

Diese Vorschriften sind keine bloBen Absichtserklarungen,
sondern verbindliche Pflichten. Arbeitgeber, die sich wei-
gern, eine Anpassung vorzunehmen, verstoBen gegen das
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Diskriminierungsverbot und riskieren Beschwerden beim
Integrationsamt oder eine gerichtliche Auseinandersetzung.

Anzeichen erkennen: Sensibilitat statt Kontrolle

Nicht jede Einschrankung wird offen angesprochen. Viele
Beschaftigte verschweigen gesundheitliche Probleme aus
Angst, als ,nicht mehr belastbar” zu gelten. Hier ist Finger-
spitzengefiihl gefragt.

Das heiBt: Achten Sie auf Warnsignale wie haufige Kurzzeit-
erkrankungen, Riickzug aus bestimmten Tatigkeiten, tech-
nische Hilfsmittel, die nicht mehr genutzt werden kénnen,
oder Kolleginnen und Kollegen, die vermehrt iiber Schmer-
zen klagen.

Sprechen Sie die Betroffenen vertraulich und empathisch an.
Wichtig ist, dass sie spiren: Es geht nicht um Kontrolle, son-
dern um Unterstlitzung. Wenn Vertrauen da ist, 6ffnen sich
Wege — nicht nur zu Hilfsmitteln, sondern auch zu Lésungen.

Technische und organisatorische Anpassungen: Was
alles moglich ist

Die Palette an Anpassungsmdglichkeiten ist groB. Oft genii-
gen schon kleine Veranderungen, um eine groBe Wirkung zu
erzielen. Hier sind einige Beispiele:

e Technische Anpassungen: hohenverstellbare Schreib-
tische, ergonomische Stiihle, Bildschirmlesegeréte,
Sprachausgabesoftware, Lupen, barrierefreie Software-
l6sungen.

e Organisatorische Anpassungen: andere Arbeitszeiten,
geanderte Pausenregelungen, Aufgabenverlagerung,
Homeoffice oder Telearbeit.

e Bauliche Anpassungen: Rampen, Tiiren mit Automatik-
Offnung, kontrastreiche Beschilderung, Beleuchtung.

I WICHTIG
Geld ist nicht entscheidend

Diese MaBnahmen miissen nicht immer teuer sein. Hau-
fig fordern das Integrationsamt, die Agenturen fiir Arbeit

oder der Rentenversicherungstrager entsprechende An-
passungen — sei es durch Zuschiisse, technische Hilfs-
mittel oder Beratungsleistungen. Wichtig ist, dass die
Schwerbehindertenvertretung friihzeitig eingebunden
wird.




Der Weg zur Umsetzung — Schritt fiir Schritt

1. Bedarf erkennen: Sprechen Sie mit der betroffenen
Person. Klaren Sie, welche Einschrankungen bestehen
und welche Wiinsche oder Ideen es gibt.

2. Beteiligte einbinden: Ziehen Sie friihzeitig den Perso-
nalrat, die Personalabteilung und ggf. den Betriebsarzt
hinzu.

3. Fachliche Unterstiitzung holen: Technische Beratungs-
dienste der Integrationsamter (z. B. der Technische Be-
ratungsdienst oder das Zentrum fiir berufliche Rehabili-
tation) helfen bei der Auswahl passender Hilfsmittel.

4. Kosten klaren: Beantragen Sie Forderungen, bevor In-
vestitionen getatigt werden. Die meisten Kostentrager
unterstiitzen proaktiv, wenn die Notwendigkeit klar ist.

5. MaBnahme dokumentieren: Legen Sie die Vereinbarung
schriftlich fest, am besten im Rahmen des BEM oder als
Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag.

6. Erfolg priifen: Nach Umsetzung: funktioniert die Losung
wirklich? Gibt es Nachbesserungsbedarf?

Kommunikation mit dem Arbeitgeber: Uberzeugen
statt konfrontieren

Viele Arbeitgeber befiirchten hohe Kosten oder organisato-
rische Belastungen. Argumentieren Sie deshalb sachlich und
|6sungsorientiert:

¢ Nutzen betonen: Ein angepasster Arbeitsplatz erhoht
Motivation, Leistungsfahigkeit und Bindung.

e Kosten relativieren: Fordermittel reduzieren die finan-
zielle Belastung erheblich.

e Verpflichtung hervorheben: Der Arbeitgeber ist gesetz-
lich verpflichtet, behinderungsgerechte Arbeitsplatze zu
schaffen (§ 164 Abs. 4 SGB IX).

e Schuldzuweisungen vermeiden: Besser ist es, in Losun-
gen zu denken: ,Wir haben gemeinsam ein Ziel: dass
Frau X ihre Arbeit gut und dauerhaft ausiiben kann.
Dazu brauchen wir folgende Anpassungen ..."

Kooperation statt Isolation: Verbiindete finden

Als Schwerbehindertenvertretung miissen Sie nicht alles al-
lein tragen. Nutzen Sie lhr Netzwerk:

e Betriebs- oder Personalrat: unterstiitzt bei organisatori-
schen Anderungen im Unternehmen und kann Be-
schliisse mittragen.

e Betriebsarzt: kann gesundheitliche Eignungen fachlich
einschatzen.

e Integrationsamt: bietet Beratung, Schulungen und
Férderungen.

e Rehabilitationstrager: finanzieren oft technische Hilfs-
mittel oder Qualifizierungen.

Ein gemeinsames Vorgehen erhoht die Durchsetzungskraft
erheblich und signalisiert dem Arbeitgeber, dass Sie struktu-
riert und fundiert agieren.

Gleichzeitig zeigt es den Beschaftigten, dass sie auf ein star-
kes Team zahlen konnen.

TOP-THEMA

A BEISPIEL

Wenn eine kleine MaBnahme GroBes bewirkt

Ein Verwaltungsmitarbeiter mit Sehbehinderung hatte
zunehmend Schwierigkeiten, am Bildschirm zu arbeiten.
Der Arbeitgeber wollte zunachst abwarten, ,bis es nicht
mehr geht”. Die Schwerbehindertenvertretung handelte
frithzeitig, beantragte gemeinsam mit dem Betroffenen

eine Beratung beim Integrationsamt und erreichte die
Anschaffung eines Bildschirmlesegerats sowie einer Ver-
groBerungssoftware. Das Ergebnis: Der Mitarbeiter blieb
leistungsfahig, motiviert und konnte in Vollzeit weiterar-
beiten. Ohne diese MaBnahme ware ein langerer krank-
heitsbedingter Ausfall wahrscheinlich gewesen. Friihzei-
tiges Handeln hat hier nicht nur Arbeitskraft gesichert,
sondern auch das Betriebsklima verbessert.

Typische Fehler — und wie Sie sie vermeiden

e Zu langes Warten: Wenn sich der Gesundheitszustand
verschlechtert, kommen viele Anpassungen zu spat
oder werden teurer.

e Unklare Zustandigkeiten: Klaren Sie immer, wer was
tut. Halten Sie Ergebnisse schriftlich fest.

¢ Fehlende Kommunikation: Wenn Betroffene sich nicht
einbezogen fiihlen, scheitern viele MaBnahmen an
Misstrauen.

e Kein Nachfassen: Nach erfolgreicher Anpassung sollten
Sie regelmaBig priifen, ob die Ldsung noch passt.

Ihr Recht auf Beteiligung und wie Sie es durchsetzen

Wenn der Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung
nicht beteiligt, kdnnen Sie auf lhr Unterrichtungs- und An-
horungsrecht aus § 178 Abs. 2 SGB IX pochen. Sie diirfen
Unterlagen einsehen, Vorschldge machen und — falls nétig
— das Integrationsamt einschalten.

Im Konfliktfall hilft auch der Betriebs- oder Personalrat:
Nach § 178 Abs. 5 SGB IX missen Schwerbehindertenver-
tretung und Betriebs- oder Personalrat eng zusammenarbei-
ten. Scheitern Gesprache, kann eine offizielle Beschwerde
beim Integrationsamt angestrebt oder eine Einigungsstelle
angerufen werden.

Wird die Schwerbehindertenvertretung trotz klarer gesetzli-
cher Vorgaben nicht beteiligt, kann sie auch rechtlich gegen
den Arbeitgeber vorgehen. Nach standiger Rechtsprechung
ist die Schwerbehindertenvertretung befugt, ihre Beteili-
gungsrechte im Beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht
durchzusetzen.

Das gilt insbesondere dann, wenn Sie bei personellen MaB-
nahmen — etwa Einstellungen, Versetzungen oder Kiindigun-
gen — libergangen wurden. Auf diesem Weg konnen Sie als
Schwerbehindertenvertretung sicherstellen, dass Ihre Mit-
wirkungsrechte ernst genommen und zukiinftige VerstoBe
vermieden werden. Ihr Ziel bleibt jedoch immer: Lsungen
statt Konfrontationen.
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TOP-THEMA

= FAZIT

Friih handeln, gemeinsam handeln, nachhaltig
handeln

Eine gute Schwerbehindertenvertretung erkennt Proble-
me, bevor sie groB werden. Wer friihzeitig auf Arbeits-
platzanpassungen drangt, schiitzt nicht nur die Be-
troffenen, sondern starkt auch die Inklusionskultur des
gesamten Betriebs. Jede erfolgreich angepasste Arbeits-

stelle ist ein Gewinn — fiir den Menschen, fiir den Betrieb
und fiir die Gesellschaft. Und jede Schwerbehinderten-
vertretung, die sich mit Engagement, Fachwissen und

Herz einsetzt, tragt dazu bei, dass Inklusion nicht nur ein
Wort bleibt, sondern gelebte Realitat wird.

Ein Merksatz zum Schluss:

Frihzeitige Arbeitsplatzanpassung ist keine Sonderleistung:
Sie ist gelebte Inklusion. Und Sie sind die treibende Kraft

dahinter.

\D Checkliste: So setzen Sie Arbeitsplatzanpassungen
frihzeitig durch

To do Check

1. Bedarf erkennen

Beobachten Sie aufmerksam magliche Einschrankungen
am Arbeitsplatz.

Sprechen Sie vertraulich mit betroffenen Kolleginnen und
Kollegen.

Notieren Sie konkrete Probleme und Wiinsche.
2. Betroffene einbinden
Fragen Sie nach Ideen fiir mégliche Anpassungen.

Stellen Sie sicher, dass die betroffene Person sich ernst
genommen fiihlt.

Vereinbaren Sie regelmaBige Gesprache zum Fortschritt.

O OO OO0 O

3. Beteiligte informieren

Beziehen Sie den Betriebs- oder Personalrat und die
Personalabteilung friihzeitig ein

O

Ziehen Sie den Betriebsarzt zur fachlichen Einschétzung
hinzu.

O

Kontaktieren Sie bei Bedarf das Integrationsamt oder den
Reha-Trager.

O

4. Technische und organisatorische Losungen priifen

Ermitteln Sie geeignete technische Hilfsmittel wie Bild-
schirmlupen oder ergonomische Mabel.

O

Priifen Sie organisatorische Anpassungen wie flexible
Arbeitszeiten oder Telearbeit.

O

Berticksichtigen Sie mdgliche bauliche Anpassungen wie O
Rampen oder Beleuchtung.

5. Finanzierung klaren

Priifen Sie Fordermdglichkeiten bei Integrationsamt oder O
Rentenversicherung.

Stellen Sie Antrage friihzeitig. O
Dokumentieren Sie Kostenvoranschlage. O

To do

6. Umsetzung planen

Halten Sie die MaBnahmen schriftlich fest.

Klaren Sie die Zustandigkeiten eindeutig.

Legen Sie Termine und Verantwortliche fest.
7. Erfolg kontrollieren

Priifen Sie, ob die Anpassungen die Arbeit erleichtern.
Holen Sie Feedback von Betroffenen ein.

Justieren Sie bei Bedarf nach.

8. Dokumentation
Halten Sie alle Schritte schriftlich fest.

Dokumentieren Sie die Kommunikation mit dem Arbeit-
geber und dem Betroffenen.

Halten Sie die Ergebnisse im BEM oder in einer Zusatz-
vereinbarung fest.

9. Kommunikation mit Arbeitgeber

Zeign Sie Nutzen und Vorteile klar auf.

Argumentieren Sie sachlich und l6sungsorientiert.

Weisen Sie auf gesetzliche Verpflichtungen hin.

10. Verbiindete einbeziehen

Nutzen Siie Personalrat, Betriebsarzt und Integrationsamt
als Partner.

Dokumentieren Sie die Zusammenarbeit.

Stimmen Sie sich regelmaBig ab, um MaBnahmen nach-
haltig zu sichern.

Check 8

O OO OO0 O

O O O

O O O

O

O

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld

8 DIE SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG


http://www.adiuva.de

Checkliste: So setzen Sie Arbeitsplatzanpassungen frühzeitig durch



		To do

		Check



		1. Bedarf erkennen

		



		Beobachten Sie aufmerksam mögliche Einschränkungen am Arbeitsplatz

		



		Sprechen Sie vertraulich mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen

		



		Notieren Sie konkrete Probleme und Wünsche

		



		

		



		2. Betroffene einbinden

		



		Fragen Sie nach Ideen für mögliche Anpassungen

		



		Stellen Sie sicher, dass die betroffene Person sich ernst genommen fühlt

		



		Vereinbaren Sie regelmäßige Gespräche zum Fortschritt

		



		

		



		3. Beteiligte informieren

		



		Betriebs- oder Personalrat und Personalabteilung frühzeitig einbeziehen

		



		Betriebsarzt zur fachlichen Einschätzung hinzuziehen

		



		Integrationsamt oder Reha-Träger bei Bedarf kontaktieren

		



		

		



		4. Technische und organisatorische Lösungen prüfen

		



		Ermitteln Sie geeignete technische Hilfsmittel wie Bildschirmlupen oder ergonomische Möbel

		



		Prüfen Sie organisatorische Anpassungen wie flexible Arbeitszeiten oder Telearbeit

		



		Berücksichtigen Sie mögliche bauliche Anpassungen wie Rampen oder Beleuchtung

		



		

		



		5. Finanzierung klären

		



		Fördermöglichkeiten bei Integrationsamt oder Rentenversicherung prüfen

		



		Anträge frühzeitig stellen

		



		Kostenvoranschläge dokumentieren

		



		

		



		6. Umsetzung planen

		



		Maßnahmen schriftlich festhalten

		



		Zuständigkeiten eindeutig klären

		



		Termine und Verantwortliche festlegen

		



		

		



		7. Erfolg kontrollieren

		



		Prüfen, ob die Anpassungen die Arbeit erleichtern

		



		Feedback von Betroffenen einholen

		



		Bei Bedarf nachjustieren

		



		

		



		8. Dokumentation

		



		Alle Schritte schriftlich festhalten

		



		Kommunikation mit Arbeitgeber und Betroffenen dokumentieren

		



		Ergebnisse im BEM oder in einer Zusatzvereinbarung festhalten

		



		

		



		9. Kommunikation mit Arbeitgeber

		



		Nutzen und Vorteile klar aufzeigen

		



		Sachlich und lösungsorientiert argumentieren

		



		Auf gesetzliche Verpflichtungen hinweisen

		



		

		



		10. Verbündete einbeziehen

		



		Personalrat, Betriebsarzt und Integrationsamt als Partner nutzen

		



		Zusammenarbeit dokumentieren

		



		Regelmäßig abstimmen, um Maßnahmen nachhaltig zu sichern

		



		

		



		Zu finden unter www.adiuva.de 

unter Eingabe des Titels im Suchfeld

		









Checkliste: So setzen Sie Arbeitsplatzanpassungen frühzeitig durch    


To do  Check  


1. Bedarf erkennen   


Beobachten Sie aufmerksam mögliche Einschränkungen am Arbeitsplatz   


Sprechen Sie vertraulich mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen   


Notieren Sie konkrete Probleme und Wünsche   


  


2. Betroffene einbinden   


Fragen Sie nach Ideen für mögliche Anpassungen   


Stellen Sie sicher, dass die betroffene Person sich ernst genommen fühlt   


Vereinbaren Sie regelmäßige Gespräche zum Fortschritt   


  


3. Beteiligte informieren   


Betriebs -   oder Personalrat und Personalabteilung frühzeitig einbeziehen   


Betriebsarzt zur fachlichen Einschätzung hinzuziehen   


Integrationsamt oder Reha - Träger bei Bedarf kontaktieren   


  


4. Technische und organisatorische Lösungen prüfen   


Ermitteln Sie geeignete technische Hilfsmittel wie Bildschirmlupen oder  ergonomische Möbel   


Prüfen Sie organisatorische Anpassungen wie flexible Arbeitszeiten oder  Telearbeit   


Berücksichtigen Sie mögliche bauliche Anpassungen wie Rampen oder  Beleuchtung   


  


5. Finanzierung klären   


Fördermöglichkeiten bei Integrationsamt oder Rentenversicherung prüfen   


Anträge frühzeitig stellen   


Kostenvoranschläge dokumentieren   


  


6. Umsetzung planen   


Maßnahmen schriftlich festhalten   


Zuständigkeiten eindeutig klären   


Termine und Verantwortliche festlegen   


  


7. Erfolg kontrollieren   


Prüfen, ob die Anpassungen die Arbeit erleichtern   


Feedback von Betroffenen einholen   


Bei Bedarf nachjustieren   


  


8. Dokumentation   


Alle Schritte schriftlich festhalten   


Kommunikation mit Arbeitgeber und Betroffenen dokumentieren   


Ergebnisse im BEM oder in einer Zusatzvereinbarung festhalten   


  


9. Kommunikation mit Arbeitgeber   


Nutzen und Vorteile klar aufzeigen   


Sachlich und lösungsorientiert argumentieren   


Auf gesetzliche Verpflichtungen hinweisen   


  


10. Verbündete einbeziehen   


Personalrat, Betriebsarzt und Integrationsamt als Partner nutzen   


Zusammenarbeit dokumentieren   


Dateianlage
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Présenz zeigen | Lesezeit 3 Minuten

WISSENSWERT

So gestalten Sie lhre Kommunikation und
Offentlichkeitsarbeit erfolgreich

Eine starke Schwerbehindertenvertretung wird nur dann wahrgenommen, wenn sie ihre Aufgaben
sichtbar macht. Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit sind dabei zentrale Instrumente. Sie er-
hohen die Akzeptanz im Betrieb, starken das Vertrauen schwerbehinderter Beschaftigter und for-
dern die Zusammenarbeit mit Arbeitgeber und Betriebs- oder Personalrat.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihre Botschaften klar
vermitteln, Sichtbarkeit erzeugen und Mitbestimmungsrech-
te effektiv einsetzen. Ziel ist, dass lhre Arbeit nicht hinter
verschlossenen Tiiren bleibt, sondern als verbindlicher Bei-
trag zur Inklusion wahrgenommen wird.

Ziele der Kommunikation klar definieren

Bevor Sie mit Offentlichkeitsarbeit beginnen, sollten Sie lhre
Kommunikationsziele festlegen:

e Information: Beschaftigte (iber Rechte, MaBnahmen
und Hilfsmittel informieren.

e Sensibilisierung: Fihrungskrafte und Kollegen fiir die
Bediirfnisse schwerbehinderter Menschen gewinnen.

e Transparenz: Arbeitsweise der Schwerbehindertenver-
tretung sichtbar machen.

e Partizipation: Beschaftigte motivieren, sich aktiv einzu-
bringen.

Klar definierte Ziele erleichtern die Auswahl der Kommuni-
kationskanale und die Formulierung Ihrer Botschaften..

Zielgruppen und Kanéle
Die richtige Ansprache hangt von der Zielgruppe ab:

e Fir Beschaftigte mit und ohne Behinderung nutzen Sie
Informationsveranstaltungen, Newsletter, Aushange,
Intranet.

e Fir Fihrungskrafte sollten Sie auf personliche Gespra-
che, Berichte und Prasentationen setzen.

e Zudem sollte es regelmaBige Abstimmung mit dem Be-
triebs- oder Personalrat geben. Dazu gehdren auch die
gemeinsamen Sitzungen.

e Denken Sie aber auch an lhre externen Partner: Integra-
tionsamt, Reha-Trager, Verbande.

Wichtig ist, dass alle Informationen barrierefrei und ver-
standlich aufbereitet werden. Dazu gehdren klare Sprache,
groBe Schrift, einfache Layouts oder digitale Hilfsmittel.

Inhalte der Offentlichkeitsarbeit
lhre Botschaften kdnnen vielfaltig sein:

e Arbeitsplatzanpassungen und Fordermdglichkeiten
® BEM und Wiedereingliederung

e Forthildungen und Schulungen

e Erfolge und Best-Practice-Beispiele

e Veranstaltungen oder Workshops

Zeigen Sie konkrete Ergebnisse. Wenn eine MaBnahme er-
folgreich umgesetzt wurde, machen Sie dies anonymisiert
publik. Erfolgsgeschichten motivieren und erhéhen die Ak-
zeptanz.

Methoden und Praxisbeispiele

* Newsletter oder Rundschreiben: regelmaBige Updates
zu Projekten, Forderungen oder Neuerungen

e Infokasten im Betrieb oder Infos im Intranet: Plakate
oder digitale Displays fiir kurze, leicht verstandliche
Informationen

e Workshops und Infoveranstaltungen: Themen wie
Inklusion, Barrierefreiheit oder rechtliche Grundlagen
vermitteln

e Social Media oder Intranet: interne Kanale nutzen, um
Sichtbarkeit zu erhéhen

e Personliche Gesprache: direkte Ansprache von Fiih-
rungskraften oder Kolleginnen und Kollegen, um An-
liegen zu erklaren und Unterstiitzung zu gewinnen

A BEISPIEL

Gelungene Transparenz

Eine SBV nutzte den Betriebsnewsletter, um iiber die
Anschaffung von hohenverstellbaren Tischen zu infor-
mieren. Gleichzeitig wurden Filthrungskréfte personlich
angesprochen. Das Ergebnis: hohe Beteiligung, positive
Riickmeldungen und schnelle Umsetzung.

Haufige Fehler vermeiden

1. Zu wenig Kommunikation: Viele MaBnahmen bleiben
unbemerkt und werden nicht genutzt.

2. Falsche Sprache: Zu juristisch oder kompliziert formu-
lierte Texte fiihren zu Verstandnisproblemen.

3. Keine Zielgruppendifferenzierung: Informationen
miussen fiir Beschaftigte, Fiihrungskrafte und externe
Partner unterschiedlich aufbereitet werden.

4. Fehlende Transparenz: Wer nicht sichtbar ist, wird leicht
ibergangen oder nicht ernst genommen.

Die Losung: Planen Sie Ihre Kommunikation strategisch, er-
stellen Sie Redaktionsplane und beriicksichtigen Sie die Be-
dirfnisse aller Beteiligten. Sichtbar sein bedeutet, dass Ihre
Arbeit wirkt und gehort wird.
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URTEIL

Urlaubsanspriiche wirksam sichern | Lesezeit 3 Minuten

Verzicht auf gesetzlichen Mindesturlaub in
Vergleichsklauseln unwirksam

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat klargestellt, dass Regelungen in Prozessvergleichen, wonach
Urlaubsanspriiche gewahrt seien, den gesetzlichen Mindesturlaub nicht wirksam ausschlieBen kon-
nen. Die Entscheidung betrifft sowohl gerichtliche Vergleiche als auch Aufhebungsvereinbarungen.
Sie zeigt deutlich, dass der gesetzliche Mindesturlaub unverzichtbar ist und auch bei Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses geschiitzt bleibt (Urt. v. 3.6.2025, Az. 9 AZR 104/24).

Der Fall: Es ging um einen als Betriebsleiter beschaftigten
Arbeitnehmer. Ende Marz 2023 einigten sich der Betriebslei-
ter und sein Arbeitgeber in einem arbeitsgerichtlichen Ver-
fahren auf die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zum 30.
April 2023 gegen Zahlung einer Abfindung. Im Rahmen der
Vergleichsverhandlungen diskutierten beide Parteien tber
offene Urlaubsanspriiche. Die Prozessbevollmachtigte des
Betriebsleiters machte ausdriicklich geltend, dass auf den
gesetzlichen Mindesturlaub nicht verzichtet werden kdnne.
Dennoch wurde in Ziffer 7 des endgiiltigen Vergleichs fest-
gehalten: , Urlaubsanspriiche sind in natura gewahrt.”

Der Arbeitnehmer erkrankte und forderte Abgeltung

Der Betriebsleiter konnte aufgrund einer durchgehenden Er-
krankung im Jahr 2023 keinen Urlaub nehmen. Nach Been-
digung des Arbeitsverhaltnisses forderte er vom Arbeitgeber
die Abgeltung von sieben offenen Urlaubstagen fiir das Jahr
2023 nach § 7 Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG).

Der Arbeitgeber verweigerte die Zahlung unter Berufung
auf den abgeschlossenen Vergleich und die dort enthaltene
Klausel.

Das Urteil: Das BAG entschied, dass der Arbeitgeber zur
Abgeltung der sieben Urlaubstage verpflichtet ist. Die Re-
gelung, dass Urlaubsanspriiche ,in natura gewahrt” seien,
sei nach § 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG und § 134 BGB unwirk-
sam, soweit sie den gesetzlichen Mindesturlaub betrifft. Der
gesetzliche Mindesturlaub sei unverzichtbar; weder der An-
spruch auf bezahlten Erholungsurlaub noch der Anspruch
auf Abgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses diir-
fe im Voraus ausgeschlossen werden.

Auch ein Vergleich iber die Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses mit Abfindung entbindet den Arbeitgeber nicht von
der Verpflichtung, den Mindesturlaub abzugelten, wenn der
Urlaub aufgrund von Arbeitsunfahigkeit nicht genommen
werden konnte. Ein Verzicht auf den gesetzlichen Mindest-
urlaub sei unzulassig, selbst wenn der Arbeitnehmer den
Urlaub nicht mehr in natura nehmen konne.

Das BAG stellte zudem klar, dass ein widerspriichliches Ver-
halten des Arbeitnehmers dem Anspruch nicht entgegen-
steht. Die Beklagte durfte nicht darauf vertrauen, dass eine
offensichtlich rechtswidrige Vergleichsregelung wirksam sei.

1 O DIE SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

= FAZIT

Urteil ist zu beachten

Die Entscheidung des BAG hat erhebliche praktische Aus-
wirkungen: Regelungen in Vergleichs- oder Aufhebungs-

vertragen, die den Mindesturlaub ,in natura” regeln,
sind nicht wirksam. Es darf also kiinftig in noch laufen-
den Arbeitsverhdltnissen vor dem Tag der Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses nicht vereinbart werden, dass
»Urlaub bereits in natura genommen wurde”, obwohl
dieses nicht den Tatsachen entspricht.

Fir die Praxis bedeutet dies:

e Vor Abschluss von Vergleichs- oder Aufhebungsverein-
barungen sollte gepriift werden, ob Urlaub noch offen
ist und ob er bis zum Beendigungszeitpunkt genom-
men werden kann.

e st dies nicht moglich, etwa wegen Arbeitsunfahigkeit,
sollte der Abgeltungsanspruch im Vergleich explizit be-
riicksichtigt und als eigene Position aufgefiihrt werden.

e Bei Streitigkeiten tber den Mindesturlaub kann ein
Tatsachenvergleich nur geschlossen werden, wenn Un-
sicherheit (iber den Anspruch bestand.

Die Entscheidung verdeutlicht: Der gesetzliche Mindest-
urlaub ist unverzichtbar, Abgeltungsanspriiche miissen auch
im Rahmen von Vergleichen oder Aufhebungsvereinbarun-
gen gesichert werden. Fiir Schwerbehindertenvertretungen
ist dies ein wichtiger Hinweis, bei Beendigungen besonders
genau auf die Einhaltung der Urlaubspflichten zu achten
und die Rechte der Beschéftigten aktiv zu wahren.

Q@ MEINTIPP

Urlaubsanspriiche priifen

Priifen Sie vor jedem Vergleich oder jeder Aufhebungs-
vereinbarung, welche Urlaubsanspriiche bestehen und ob

diese ordnungsgemaB abgegolten werden. So schiitzen
Sie sich und lhre Kolleginnen und Kollegen. AuBerdem
vermeiden Sie auf diese Weise mogliche spatere Strei-
tigkeiten liber dann unter Umstanden noch abzugeltende
Urlaubsanspriiche.




SOFT SKILLS

i NAKOS | Lesezeit 4 Minuten
Selbsthilfegruppen: Dieser Impuls kann fiir
betroffene Kollegen hilfreich sein

Was denken Sie Giber Selbsthilfegruppen? Selbsthilfegruppen sind langst mehr als kleine Gesprachs-
kreise in Hinterzimmern. Sie sind heute eine zentrale Sdule der Gesundheitsférderung. Fiir Men-
schen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder schwierigen Lebenssituationen sind sie
Orte des Austauschs, der Information und der gegenseitigen Unterstiitzung. Gerade Sie als SBV
konnen manchen Kollegen damit eine Hilfestellung geben. Daher sollten Sie die Selbsthilfegrup-

pen in lhrer Region, aber auch die Plattform NAKOS kennen.

Die Idee der Selbsthilfegruppe ist einfach: Menschen mit
ahnlichen Erfahrungen — sei es durch eine Krankheit, eine
Behinderung oder eine seelische Krise — schlieBen sich zu-
sammen. Sie sprechen uber ihre Erlebnisse, teilen Strategien
und informieren sich (iber Behandlungs- und Unterstiit-
zungsmoglichkeiten. Zudem ermutigen sie sich gegenseitig
und verstehen die Néte, Angste und Sorgen. ,Ich bin mit
meinen Problemen nicht alleine”: Das ist das Gefiihl, das
in einer Selbsthilfegruppe zentral ist. Das wirkt entlastend,
steigert die eigene Handlungskompetenz und schafft ein
Stiick Normalitat im Alltag mit Einschrankungen.

Echter Mehrwert fiir lhre SBV-Arbeit

Fir Sie als SBV konnen Selbsthilfegruppen wertvolle Partner
sein. Sie bieten Expertise aus Betroffenenperspektive, die in
offiziellen Beratungsstrukturen oft fehlt. Zudem konnen sie
betroffene Kollegen unterstiitzen, die mit einer Erkrankung
oder Behinderung neu konfrontiert sind.

Selbsthilfegruppen gibt es in jeder Region ...

Doch als Schwerbehindertenvertretung kennen Sie vielleicht
nicht jede Selsbthilfegruppe, die es in lhrer Region gibt, oder
wissen nicht nicht genau, wer bei einer bestimmten Erkran-
kung der richtige Ansprechpartner ware. In diesem Fall hilft
lhnen die Internet-Plattform NAKOS, die Sie daher kennen
sollten.

INFO: Thema

NAKOS ist der Wegweiser durch die Selbsthilfe

NAKOS ist eine Homepage, die Wissen zu allen Selbsthil-
fegruppen in Deutschland biindelt! Die Buchstaben ste-
hen fiir ,Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstiitzung von Selbsthilfegruppen”.
NAKOS ist seit Jahrzehnten die zentrale Anlaufstelle
fiir alle, die nach Selbsthilfegruppen suchen. Sie unter-
stiitzt Ratsuchende, Fachkrafte, Sie als SBV und Selbst-
hilfeakteure mit Informationen und Verzeichnissen. Mit
der Hilfe von NAKOS kdnnen Sie als SBV lhre Kollegen
gut beraten und bei Bedarf fiir diese auch gleich den
Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe heraussuchen. Die
Adresse der Seite lautet: www.nakos.de

So finden Sie sich bei NAKOS zurecht

Auf der Homepage finden Sie den Reiter ,Adressen” und
darunter die verschiedenfarbigen Adresskategorien. Hier
werden Sie auf der Suche nach Selbsthilfegruppen fiindig:
Ob regional oder selten, hier gibt es alle Informationen.

* Rote Adressen: Unter den roten Adressen finden Sie
Selbsthilfe-Unterstiitzungsangebote auf ortlicher und
regionaler Ebene sowie auf der Ebene eines Bundes-
landes. Hier werden Sie also vor Ort und in lhrer Region
fiir die Kollegen flindig.

e Griine Adressen: Unter diesem Reiter sind bundesweit
tatige Selbsthilfevereinigungen sowie Selbsthilfe-Inter-
netforen aufgefiihrt. Auch dies kann fiir Betroffene in-
teressant sein. Enthalten sind auch Informationen iiber
Organisationen und Institutionen mit Selbsthilfebezug.

* Blaue Adressen: Bei den blauen Adressen geht es
um seltene Krankheiten bzw. Probleme, fiir die sich
Betroffene bei der NAKOS gemeldet haben und fiir die
bisher kein Angebot der gemeinschaftlichen Selbsthilfe
in Deutschland vermittelt werden konnte. Vielleicht
kommen so Menschen mit der gleichen Krankheit zu-
sammen.

lhr Hinweis kann entscheidend sein

Gerade Menschen in schwierigen und herausfordernden
Lebenssituationen Ubersehen Hilfsangebote und Méglich-
keiten. Ihre Beratung und der Impuls, sich einer Selbsthilfe-
gruppe anzuschlieBen, kann fir die betroffenen Kollegen ein
wirklicher Mehrwert sein!

= FAZIT

Gemeinschaft macht stark

Selbsthilfe ist kein Ersatz fiir professionelle Beratung

und dennoch eine sinnvolle und kraftvolle Erganzung. Sie
verbindet Menschen, schafft Verstandnis und vermittelt
praktische Lebenshilfe. Fiir Sie als SBV kann die Kennt-
nis iiber NAKOS und die Selbsthilfeangebote lhren Hand-
lungsspielraum deutlich erweitern. Probieren Sie es aus!

Autorin: Brigitte Ganzmann
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Mitgestalten statt abwarten | Lesezeit 2 Minuten

2026

So unterstutzen Sie als SBV die Betriebsratswahl

Die Betriebsratswahlen 2026 stehen bevor. Fiir schwerbehinderte Beschéaftigte ist es besonders
wichtig, dass ihre Interessen in der neuen Betriebsratsperiode vertreten werden. Die Schwerbehin-
dertenvertretung kann frithzeitig Einfluss nehmen, informieren und unterstiitzen und so die Teil-

habe im Betrieb starken.

Als Schwerbehindertenvertretung sollten Sie zunachst iiber
die Rechte der schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen
aufklaren. Dazu gehort, Wahlberechtigte zu informieren,
Kandidatinnen und Kandidaten auf die Bedeutung der Inklu-
sion hinzuweisen und den Prozess transparent zu begleiten.

Unterstiitzen Sie bei der Organisation von Informationsver-
anstaltungen oder Aushangen, die barrierefrei zuganglich
sind. Stellen Sie sicher, dass die Wahlunterlagen fiir alle zu-
ganglich sind, und weisen Sie auf Mdglichkeiten hin, beson-
dere Bediirfnisse zu melden.

Zusammenarbeit fordern

Nutzen Sie lhre Stellung, um eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Kandidaten und lhnen als Schwerbehinderten-

Unser Service fiir Sie:

vertretung zu fordern. So stellen Sie sicher, dass Themen wie
Arbeitsplatzanpassungen, Teilhabe und Inklusion im Wahl-
kampf beriicksichtigt werden. Ein friihzeitige Beteiligung er-
hoht die Chancen, dass die neue Betriebsratsvertretung die
Rechte schwerbehinderter Beschaftigter aktiv wahrnimmt.

Wahl unterstiitzen

Die Unterstiitzung der Betriebsratswahl ist Ihre Chance, die
Interessen schwerbehinderter Beschaftigter sichtbar zu ma-
chen. Durch Information, Beratung und aktive Begleitung
tragen Sie als Schwerbehindertenvertretung dazu bei, dass
die neue Betriebsratsperiode inklusiv und fair gestaltet wird.
lhre friihzeitige Mitwirkung sichert die Rechte und starkt die
Stimme schwerbehinderter Kolleginnen und Kollegen.

Expertensprechstunde: Schreiben Sie uns!
Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-sbv.de — Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich: Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download
Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie

hier herunterladen: www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch.

Das lesen
Sie in der
nachsten
Ausgabe
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URTEILE/RECHT

Kiindigungsschutz bei
erstmaliger Wahl der SBV

AKTUELLES
Personalabbau und
allgemeiner Kiindigungsschutz

WISSENSWERT

So ist die Einladung von
Ersatzmitgliedern beim
Betriebsrat geregelt
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